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Gestützt auf Art. 7 15 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RGB) erlässt die Gemeinde 

Näfels die nachstehende Bauordnung: 

 

 

I. ZWECK, GELTUNGSBEREICH 

Art. 1  
1 Die Bauordnung als Mittel der Ortsplanung bezweckt die planmässige 

bauliche Entwicklung der Gemeinde Näfels, unter Berücksichtigung der 

hygienischen Anforderungen und der rationellen Nutzung von Grund und 

Boden. 

 

Art. 2  

1 Die Bauordnung gilt für das ganze Gebiet der Gemeinde Näfels.  

2 Die Vorschriften sind anzuwenden bei allen Neu-, Um-, An- und Auf-

bauten, bei Fassadenrenovationen, Fassadenveränderungen, Mauern, 

Terrainveränderungen in den Bauzonen sowie Erstellung und Erweite-

rung von Verkehrsanlagen und sonstigen Anlagen jeglicher Art. 

 

 

II. KOMMUNALE RICHTPLÄNE 

Art. 3  
1 Richtpläne zeigen, wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf 

die anzustrebende Entwicklung der Gemeinde aufeinander abgestimmt 

werden. 

2 Richtpläne sind auf die Kantonalplanung abzustimmen. 

3 Richtpläne werden durch den Gemeinderat erlassen und sind für die 

Behörden verbindlich. 

 

 

Zweck 

Geltungsbereich 

Richtpläne 
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III. NUTZUNGSPLÄNE DER GEMEINDE 

Art. 4  

1 Die Nutzungspläne sind integrierender Bestandteil der Bauordnung. 

2 Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen und Gebiete eingeteilt: 

a) Bauzonen 

Dorfkernzone DK 

Kernzone K 

Wohn- und Gewerbezone WG 

Wohnzonen 

- Wohnzone 2a W2a 

- Wohnzone 2b W2b 

Ferienhauszone WF 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ÖB/A 

Gewerbezone 

- Gewerbezone G 

- Gewerbezone Weidli GW 

Industriezone I 

Freihaltezone F 

 

b) Landwirtschaftszonen 

Land- und Alpwirtschaftszone LA 

 

c) Schutzzonen und Schutzobjekte 

Schutzzone, Grundstücke mit Baubeschränkung 

Ortsbildschutz 

Umgebungsschutz 

Objektschutz 

Landschaftsschutz 

Naturschutz 

Gefahrenzonen 

 

d) Weitere Zonen 

Übriges Gemeindegebiet UeG 

 

Zoneneinteilung 
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3 Die Zonen und Objekte sind im Nutzungsplan Siedlung 1:2'000 und im 

Nutzungsplan Berg 1:10'000 dargestellt. Die rechtskräftigen Pläne kön-

nen auf der Gemeindeverwaltung Näfels eingesehen werden. Sie sind 

für die genaue Lage der Zonengrenzen verbindlich. 

4 Sofern nicht Bestandteil der Nutzungspläne, sind für die Schutzzonen, 

Schutzbereiche und Schutzobjekte die entsprechenden Schutzpläne 

massgebend. 
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IV. ZONENVORSCHRIFTEN 

 

Art. 5  

  

 
Zonen Zweck Vorschriften für die  

Bebauung und Nutzung 
Besondere Bestimmungen 

a) Bauzonen 

DK Dorfkernzone  Erhaltung, Sanierung und 
Erneuerung eines harmo-
nischen, lebensfähigen  
Dorfkerns 

Wohnbauten und höchstens 
mässig störende Betriebe. 1 

Bestehende Bauten, welche für das Orts- 
und Strassenbild von Bedeutung sind, dür-
fen in den bisherigen Abmessungen sowohl 
umgebaut als auch ersetzt werden, sofern 
keine gesundheits- und verkehrspolizei-
lichen Vorschriften verletzt werden. Diese 
Massnahmen können durch Baulinienpläne 
sichergestellt werden. 
 
Bei Neu-, Ersatz- und Erweiterungsbauten 
bestimmt sich die Ausnützung eines Grund-
stückes auf Grund eines konkreten Baupro-
jektes, das sich in jeder Hinsicht ins Ortsbild 
einpasst. Der Gemeinderat holt im Zweifels-
falle auf Kosten der Bauherrschaft ein unab-
hängiges Gutachten ein. 

K Kernzone 
 
 

Sicherung eines lebens-
fähigen Dorfes, Erhaltung  
der gewachsenen Struktur 

Wohnbauten und höchstens 
nicht störende Betriebe. 

1
  

Für bestehende Betriebe gilt 
die Bestandesgarantie. 

In dieser Zone dürfen Gebäude im alten 
Umfange wiedererstellt werden, falls keine 
übergeordneten Interessen wie Verkehrs-
sicherheit usw. dagegensprechen. 

WG Wohn- und Ge-
werbezone  

Sicherung eines  
lebensfähigen Dorfes 

Wohnbauten und höchstens 
mässig störende Betriebe. 

1
  

 

W2 Wohnzonen  Schaffung gesunder  
Wohnbebauung 

Wohnbauten und nichtstö-
rende Betriebe. 

1
  

Im Gebiet Risi/Dorfbach besteht Überbau-
ungsplanpflicht. Im Überbauungsplan sind 
folgende Massnahmen verbindlich zu re-
geln:  
Gebäude sind nur auf einer Ersatzschüttung 
mit einer Terrainerhöhung ab 50 cm zuläs-
sig. 

WF Ferienhauszone Förderung des Bauens von 
Ferienhäusern, Steuerung 
der Streubauweise zur Erhal-
tung der landschaftlichen 
Schönheiten 

Wohnbauten.  Aus der Überbauung dieser Zone dürfen der 
Gemeinde keine Erschliessungs- und Un-
terhaltskosten erwachsen. 

ÖB/A Öffentliche Bau-
ten, Liegenschaften 
und Anlagen  

Sicherung des Geländes für 
öffentliche Bauten und Anla-
gen. 

Öffentliche oder in öffentli-
chem Interesse liegende Ge-
bäude und Anlagen für Sport, 
Bildung, Verwaltung, Kultur, 
Spiel und Erholung. 

Wenn ein öffentliches Interesse besteht, 
kann die Gemeinde Parzellen für diese Zone 
erwerben oder mit einer grundbuchlich ein-
getragenen Baubeschränkung belegen. Für 
die Festsetzung einer allfälligen Entschädi-
gung ist die Landesschatzungskommission 
zuständig. 

G Gewerbezone  Gebiet für die Entwicklung 
von Gewerbebetrieben 

Höchstens mässig störende 
Betriebe. 

1
  

Es dürfen pro Betrieb maximal zwei Woh-
nungen (für den Betriebsinhaber, Betriebs-
leiter und/oder Betriebsabwart) oder anstelle 
dieser eine gleiche, durch den Gemeinderat 
festzulegende Wohnfläche für Unterkünfte 
für betriebseigenes Personal erstellt werden. 

GW Gewerbezone 
„Weidli“  

Gebiet für gewerbliche Bau-
ten mit beschränkter Nutzung 

Höchstens mässig störende 
Betriebe. 

1
  

Die Erstellung von Wohngelegenheiten und 
die Schaffung von ständigen Arbeitsplätzen 
ist nicht gestattet. 

                                                   
1 Siehe Anhang zu dieser Bauordnung 

Zonenvorschriften 



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Näfels Stand: 22.09.2010 

 

 9 

I Industriezone  Gebiet für die Entwicklung 
und Neuansiedlung von  
industriellen Betrieben 

Höchstens stark störende Be-
triebe.  1 

Der Gemeinderat kann an den Grenzen ge-
genüber anderen Zonen und in der Zone 
selbst gegenüber Grundstücken mit be-
stehender Wohnbebauung grössere Grenz-
abstände vorschreiben. Die entsprechenden 
Baulinien werden im Nutzungsplan einge-
tragen.  
 
Es dürfen pro Betrieb maximal zwei Woh-
nungen (für Betriebsinhaber, Betriebsleiter 
und/oder Betriebsabwart) oder anstelle die-
ser eine gleiche, durch den Gemeinderat 
festzulegende Wohnfläche für Unterkünfte 
für betriebseigenes Personal erstellt werden. 

F Freihaltezone Freihalten von Flächen die 
für das Orts- und Land-
schaftsbild wertvoll sind 
(Umgebungsschutzgebiete, 
Aussichtspunkte, Gelände-
kuppen, Grünanlagen, Fluss- 
und Bachufer etc.) 

Zulässig sind eingeschossige 
Bauten, die zur Nutzung und 
Pflege der Freihaltezone er-
forderlich sind. 

 

 
b) Landwirtschaftszonen 

LA Land- und Alpwirt-
schaftszone  

Erhaltung einer lebensfähi-
gen Landwirtschaft 

Zonenkonforme Bauten ge-
mäss eidgenössischem 
Raumplanungsgesetz und 
Ausnahmebewilligungen ge-
mäss eidgenössischen und 
kantonalen Bestimmungen. 

In dieser Zone hat die Gemeinde keine Er-
schliessungspflicht. 

 
c) Schutzzonen und Schutzobjekte 

Schutzzone, Grund-
stücke mit Baube-
schränkung 

Ortsbild- und Landschafts-
schutz 

Spezialvorschriften, Baube-
schränkungen sowie im übri-
gen die Vorschriften ent-
sprechend der durch solche 
Schutzzonen überlagerten 
Zonen. 

Für Bauvorhaben mit Änderungen irgend-
welcher Art sind Einschränkungen in Kauf 
zu nehmen und die kantonalen Amtsstellen 
sowie die Institutionen und ideellen Vereini-
gungen, die sich mit den entsprechenden 
Anliegen befassen, anzuhören. Es können 
begrenzte Entschädigungen für Mehrauf-
wände entrichtet werden. 
 
Der Gemeinderat kann besondere Be-
stimmungen erlassen zum Schutz und der 
Erhaltung der Gebiete und Objekte. 

Ortsbildschutz Erhaltung der Ortsbilder Spezialvorschriften, Baube-
schränkungen. 

Für Bauvorhaben mit Änderungen irgend-
welcher Art sind Einschränkungen in Kauf 
zu nehmen. Es können begrenzte Entschä-
digungen für Mehraufwände entrichtet wer-
den. 

Umgebungsschutz Erhaltung der Umgebung der 
Schutzobjekte 

Spezialvorschriften, Baube-
schränkungen. 

Für Bauvorhaben mit Änderungen irgend-
welcher Art sind Einschränkungen in Kauf 
zu nehmen. Es können begrenzte Entschä-
digungen für Mehraufwände entrichtet wer-
den. 

Objektschutz Erhaltung von  
Schutzobjekten 

Spezialvorschriften, Baube-
schränkungen. 

Für Bauvorhaben mit Änderungen irgend-
welcher Art sind Einschränkungen in Kauf 
zu nehmen. Es können begrenzte Entschä-
digungen für Mehraufwände entrichtet wer-
den. 

Landschaftsschutz Erhaltung und angemessene 
Pflege eines Schutzgebietes 

Spezialvorschriften, Baube-
schränkungen. 

Insbesondere können für gefährdete Ge-
biete Spezialvorschriften durch den Ge-
meinderat erlassen werden. 

Naturschutz Pflege und Erhaltung von 
Lebensräumen für schutz-
würdige oder gefährdete 
Pflanzen und Tiere 

Generelles Bauverbot,  
Spezialvorschriften. 

Insbesondere können für gefährdete Ge-
biete Spezialvorschriften durch den Ge-
meinderat erlassen werden. 

                                                   
1 Siehe Anhang zu dieser Bauordnung 
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d) Weitere Zonen 
UeG Übriges  
Gemeindegebiet 

Strassen- und Bahnareale 
sowie Gebiete, die sich für 
keine spezielle Nutzung  
eignen 

Ausnahmebewilligung für 
Bauten und Anlagen gemäss 
eidgenössischem Raumpla-
nungsgesetz. 

In dieser Zone hat die Gemeinde keine Er-
schliessungspflicht. 

 

 

 

Art. 6  

  

 

 
Maximale Nutzung Zone Zulässige Zahl der Geschosse 

mit Wohn- oder Arbeitsräumen 
Gebäude-

höhen Hauptbauten 
(Ausnütz-
ungsziffer) 

An- und Ne-
benbauten 
(Überbau-
ungsziffer) 

Baumassen-
ziffer 

Dorfkernzone DK 2-geschossig mit ausgebautem 
Dachgeschoss 
 
3-geschossig ohne Dachausbau, 
jedoch Giebelzimmer gestattet 

9.0 m 
 
 
 

10.0 m 

-- 
 
 
 

-- 

-- 
 
 
 

-- 

-- 
 
 
 

-- 
Kernzone K 2-geschossig mit Dachausbau 9.0 m 0.8 0.1 -- 
Wohn- und  
Gewerbezone WG 

2-geschossig mit ausgebautem 
Dachgeschoss 
 
3-geschossig ohne Dachausbau, 
jedoch Giebelzimmer gestattet 

9.0 m 
 
 
 

10.0 m 

0.8 0.1 -- 

Wohnzonen  
W2a 
 
W2b 

2-geschossig, kein ausgebautes 
Dachgeschoss, jedoch Giebel-
zimmer gestattet 

7.0 m 
 
 

7.0 m 

0.45 
 
 

0.45 

0.05 
 
 

0.05 

-- 

Ferienhauszonen WF 2-geschossig, kein ausgebautes 
Dachgeschoss, jedoch Giebel-
zimmer 

7.0 m 0.35 0.05 -- 

Zone für öffentliche  
Bauten und Anlagen 

Geschosszahlen gemäss den an-
grenzenden Zonen 

-- -- -- -- 

Gewerbezone G 3-geschossig, kein ausgebautes 
Dachgeschoss, jedoch Giebel-
zimmer gestattet  

12.0 m -- -- 6 

Gewerbezone Weidli 2-geschossig, nur für Lagerzwecke 10.5 m -- -- 5 
Industriezone Keine Vorschriften betr. Geschoss-

zahl 
14.0 m -- -- 8 

 

 

 

 

 

Grundmasse  

Bauzonen 
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Art. 7  
1 In der Gefahrenzone „rot“ dürfen weder Neubauten erstellt noch beste-

hende Bauten erweitert werden, die dem Aufenthalt von Menschen und 

Tieren dienen. Zerstörte Bauten dürfen nur in Ausnahmefällen wieder 

aufgebaut werden. Standortgebundene Bauten, die nicht dem Aufenthalt 

von Menschen und Tieren dienen, sind mit entsprechendem Objekt-

schutz zulässig. Renovationen sind zulässig. 

2 In der Gefahrenzone „blau“  (Sturzereignisse) sind nur Umbauten, Re-

novationen und Ersatzbauten, welche nicht zu einer Erweiterung des ge-

fährdeten Personenkreises oder der gefährdeten Sachwerte beitragen, 

mit entsprechendem Objektschutz zulässig. Zweckänderungen sowie un-

tergeordnete Anbauten sind gestattet, wenn dadurch die Sicherheits-

massnahmen erheblich verbessert werden. Im Weiteren sind Nebenbau-

ten, die keine Wohn- und Arbeitsräume enthalten, erlaubt. Neubauten 

sind nur zulässig, wenn abschirmende Massnahmen wie Dämme und 

Mauern, erstellt werden. 

3 In der Gefahrenzone blau (Wasserereignisse) sind bei Neubauten, we-

sentlichen Umbauten und Wiederaufbauten die gefährdeten Öffnungen 

sowie undichte Teile der Gebäudehülle konstruktiv so zu gestalten, dass 

sie gegen eindringendes Wasser abgedichtet sind oder innert nützlicher 

Frist mit bereitgestellten Materialien abgedichtet werden können. Flucht-

wege in höhere Gebäudeteile sind jederzeit und ungehindert sicherzu-

stellen. Gefährdete Räume dürfen nicht der Lagerung von wasserge-

fährdenden Stoffen dienen. Geländeveränderungen sind so zu gestalten, 

dass das Wasser möglichst ungehindert abfliessen kann. Die Zugäng-

lichkeit zu den Gerinnen für Schutz- und Unterhaltsmassnahmen ist si-

cherzustellen. 

4 Ausserhalb der Bauzone erbringt der Bauwillige für Bauten und An-

lagen den Nachweis, dass am gewählten Standort keine Naturgefahren 

zu erwarten sind oder dass solche durch geeignete Massnahmen abge-

wendet werden können. 

5 In allen Gefahrenzonen sowie ausserhalb der Bauzone entscheidet der 

Gemeinderat nach Vorliegen einer Stellungnahme der zuständigen 

Amtsstelle über allfällige Auflagen. 

 

Gefahrenzonen 
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V. ÜBERBAUUNGSPLAN 

Art. 8  
1 Der Überbauungsplan bezweckt eine ausgewogene Lösung zwischen 

der haushälterischen Nutzung des Bodens und der Sicherstellung einer 

qualitativ hochstehenden Bebauung mit einer architektonisch und städ-

tebaulich guten Gestaltung. 

2 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Überbauungsplanpflicht-

Gebieten ist ein Überbauungsplan vorzulegen. Der Gemeinderat kann 

auch in weiteren Gebieten einen Überbauungsplan verlangen 

3 Die minimale Arealfläche hat in den Zonen DK und K mindestens 

1'500 m2 und in den übrigen Zonen mindestens 2'500 m2 zusammen-

hängende Baulandfläche zu umfassen. Ein Überbauungsplanpflicht-

Gebiet kann in mehrere Überbauungspläne unterteilt werden, sofern das 

verbleibende überbauungsplanpflichtige Areal die Minimalfläche aufweist 

und die Abgrenzung zweckmässig ist. 

 

Art. 9  
1 Mit dem Überbauungsplan kann von den Vorschriften der Bauordnung 

abgewichen werden, wenn damit besonders gute Lösungen erzielt wer-

den. Die Durchmischung der Nutzung ist zulässig, sofern Zweck und 

Charakter der betreffenden Zone grundsätzlich gewahrt bleiben. 

 

Für die Beurteilung einer besonders guten Lösung werden namentlich 

folgende Kriterien beurteilt: 

• Erschliessung und Parkierung 

• Hygienisch und baulich einwandfreie Lösung 

• Beachtung der Beziehung zu den Nachbargrundstücken 

• Harmonische Einordnung der Bauten ins Gesamtbild der Umgebung 

• Grosszügige und zweckmässige Anlage von Freiflächen und Kinder-

spielplätzen. 

 
2 Der Gemeinderat kann namentlich folgende Abweichungen von der 

Bauordnung bewilligen: 

Zweck 

(Art. 9 aBO) 

Pflicht 

(Art. 7 aBO) 

Arealfläche 

(Art. 7 aBO) 

Abweichungen 
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a) Erhöhung der zonengemässen Geschosszahl und der Gebäudehö-

hen. In der Dorfkernzone darf jedoch höchstens ein zusätzliches 

Vollgeschoss bewilligt werden. 

b) Erhöhung der Ausnützungsziffer in den folgenden Zonen: 

 

Erhöhte Nutzung Zonen 

Hauptbauten 

 

Ausnützungsziffer 

max. 

An- und 

Nebenbauten 

Überbauungsziffer 

max. 

 

Wohnzone W2a  

 

Wohnzone W2b 

 

Wohn- und Gewerbezone 

 

0.55 

 

0.80 

 

1.20 

 

0.15 

 

0.20 

 

0.20 

 

 

c) Mehrfamilienhäuser in den Wohnzonen können gestattet werden. 

 
3 Der Gemeinderat ist berechtigt, aufgrund eines Überbauungsplanes in 

der Dorfkernzone (DK) der Kernzone (K) sowie der Wohn- und Gewer-

bezone (WG) geschlossene Bauweise zu verfügen. 

4 Bei Überbauungsplänen ist die Ausnützungsziffer gesamthaft, ohne 

Aufteilung des Baugrundstücks in Einzelparzellen, einzuhalten. 

 

Art. 10  

1 Der Überbauungsplan beinhaltet in der Regel die folgenden Elemente: 

• Lage und Volumen der Bauten 

• Umgebungsgestaltung mit Angabe der Bepflanzung sowie der Hö-

hen von Strassen, Plätzen, Wegen, Durchgrünung 

• Lage und Gestaltung von Spiel- und Erholungsflächen (Kinderspiel-

plätze) 

• Bisherige und zukünftige Grundstücksgrenzen 

Inhalt 
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• Verkehrserschliessung (Strassen, Trottoirs, Parkplätze, Fussgän-

gerverbindungen) 

• Gemeinschaftliche Einrichtungen 

• Ver- und Entsorgungsanlagen: Werkleitungen, Kehrrichtentsorgung 

• Bau- und Niveaulinien und Niveaupunkte. 

 

2 Der Gemeinderat kann nebst den ordentlichen Elementen des Über-

bauungsplanes weitere Elemente (wie z.B. Freihaltebereiche, Umge-

bungsschutz, Aus- und Ansichtsschutz, Etappierung usw.) vorschreiben. 

3 Zur Sicherung einer guten Umgebungsgestaltung muss sie bis spä-

testens 1 Jahr nach Bauabschluss realisiert sein. 

4 Bei Bauvorhaben an bestehenden Bauten sowie in besonderen Situa-

tionen kann ein Überbauungsplan mit beschränktem Inhalt aufgestellt 

werden. 

 

Art. 11  
1 Nach Eingang aller zur sachgemässen Beurteilung notwendigen Unter-

lagen prüft der Gemeinderat, ob die Überbauung in formeller und mate-

rieller Hinsicht den besonderen Anforderungen genügt. Zur Prüfung von 

Überbauungsplänen kann der Gemeinderat zu Lasten der Bauherrschaft 

das Gutachten einer Fachinstanz einholen. 

2 Der Überbauungsplan ist im Amtsblatt auszuschreiben und während 

30 Tagen in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme aufzulegen. Ein-

sprachen wegen Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen sind 

binnen der Auflagefrist beim Gemeinderat schriftlich einzureichen und zu 

begründen. 

3 Für die Änderung und Aufhebung von Überbauungsplänen ist das Ver-

fahren gemäss Abs. 2 dieses Artikels durchzuführen. 

4 Die Überbauungspläne können im Grundbuch angemerkt werden. 

Art. 24 - 29 RBG sind unmittelbar anwendbar. 

 

Verfahren 
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VI. BAUVORSCHRIFTEN 

 

A. Erschliessung 

Art. 12  
1 Einzelheiten der Erschliessung und der diesbezüglichen öffentlichen 

Aufgaben sind in den entsprechenden kommunalen Reglementen, Ver-

ordnungen, Gebührenordnungen und Tarife festgelegt. 

 

Art. 13  
1 Strassen sind nach den Weisungen des Gemeinderats und nach den 

von diesem genehmigten Plänen zu erstellen. Verkehrsanlagen sind 

samt Längen- und Querprofilen nach den Richtlinien der Vereinigung 

Schweizerischer Strassenfachleute zu erstellen. Das Verfahren richtet 

sich nach dem kantonalen Strassengesetz. 

2 Die Kosten für öffentliche Erschliessungs- und Quartierstrassen wer-

den den Liegenschaftseigentümern gemäss Verordnung über die Erhe-

bung von Strassenerschliessungs-Kostenbeiträgen im Rahmen des kan-

tonalen Strassengesetzes im Perimeterverfahren überbunden. 

3 Wird privates Bauland durch die Erstellung von Wasser- und Kanali-

sationsleitungen sowie durch Werkleitungen der Elektroversorgung auf 

Kosten der Gemeinde ganz oder teilweise erschlossen, hat der Gemein-

derat die Erteilung von Baubewilligungen für Bauten auf diesen 

Grundstücken und Bewilligungen von Überbauungsplänen von der Be-

zahlung eines anteilmässigen Beitrages an die Vorleistungen der Ge-

meinde abhängig zu machen. 

 

Art. 14  
1 Der Gemeinderat kann die Erstellung neuer Bauwerke verweigern, 

wenn die Kapazität der bestehenden Erschliessungsanlagen un-

genügend ist. 

 

 

Reglemente und 

Verordnungen 

Strassen 

Ver- und 

Entsorgung 

Baureife 
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B. Schutz des Orts- und Landschaftsbildes 

 

Art. 15  
1 Neu, Um, An-, Aufbauten oder Renovationen, Restaurationen sowie 

Anlagen, Mauern, Einfriedungen, Terrainveränderungen und Vorrichtun-

gen jeder Art usw. sind in ihre landschaftliche und bauliche Umgebung 

so einzugliedern, dass eine gute Gesamtwirkung besonders auch in Be-

zug auf die Wirkung von Farbe und Material erreicht wird. Störende Far-

ben am Äussern sind zu unterlassen. 

Art. 47 RBG und Art. 67 BauV sind unmittelbar anwendbar. 

Art. 16  
1 In unmittelbarer Nähe geschützter oder schützenswerter Bauten und in 

Schutzzonen ist für Neu-, Um- und Anbauten sowie Fassadenrenovatio-

nen eine Bewilligung einzuholen. Den Problemen stilistischer Art ist Be-

achtung zu schenken. Im besonderen ist den Fragen des Massstabes - 

wie entsprechende Fenstersprossungen, Fensterläden und Farbgebung 

– Rechnung zu tragen.  

2 Der Gemeinderat kann bei Entscheiden dieser Art das Gutachten einer 

Fachinstanz, auf Kosten des Gesuchstellers, einholen. 

 

Art. 17  
1 Der Gemeinderat kann über die räumliche und architektonische Gestal-

tung einzelner Quartiere, Strassen und Plätze besondere Bauvorschrif-

ten erlassen. 

 

Art. 18  
1 Das Anbringen von Reklamen, Leuchtschriften, Firmenbezeichnungen, 

Warenautomaten und dergleichen ist bewilligungspflichtig. Es wird auf 

die kantonalen Bestimmungen verwiesen. 1 

Art. 73 - 75 BauV sind unmittelbar anwendbar. 

                                                   
1 Verordnung über das Plakat- und Reklamewesen an öffentlichen Strassen (Reklameverordnung) vom 22. 

April 1981 

Allgemeine 

Gestaltung 

Umgebungsschutz 

Gestaltung von 

Quartieren, Stras-

sen und Plätzen 

Reklame- und An-

schlagwesen 
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Art. 19  
1 Parabolspiegel und Aussenantennen sind bewilligungspflichtig. 

2 Parabolspiegel bis 90 cm Durchmesser können im vereinfachten Bau-

bewilligungsverfahren beurteilt werden. Für Parabolspiegel über 90 cm 

Durchmesser ist das ordentliche Baubewilligungsverfahren durchzufüh-

ren. 

3 Das Anbringen von Parabolspiegeln und Antennen kann gestattet wer-

den, wenn dadurch weder öffentliche noch wesentliche private Interes-

sen beeinträchtigt werden. Parabolspiegel müssen dem Hintergrund an-

gepasst sein und dürfen nicht reflektieren. 

Art. 73 - 75 BauV sind unmittelbar anwendbar. 

Art. 20  
1 Dachflächenfenster, Sonnenkollektoren und ähnliche Anlagen sind be-

willigungspflichtig.  

2 Dachflächenfenster, Sonnenkollektoren und ähnliche Anlagen bis zu 

einer Fläche von 0.30 m2 können im vereinfachten Baubewilligungsver-

fahren beurteilt werden. Bei einer Fläche über 0.30 m2 ist ein ordentli-

ches Baubewilligungsverfahren durchzuführen. 

3 Dachflächenfenster, Sonnenkollektoren und ähnliche Anlagen haben 

sich nach Massgabe der technischen Möglichkeiten unauffällig in die 

Dachlandschaft, in die Bauten, in deren Umgebung und in die Land-

schaft einzufügen. 

Art. 73 - 75 BauV sind unmittelbar anwendbar. 

 

 

C. Konstruktion und Hygiene 

Art. 21  
1 Die Ausführung der Bauten richtet sich nach dem kantonalen 

Raumplanungs- und Baugesetz und der kantonalen Bauverordnung. 

2 Bauten, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, sind unzulässig, 

auch wenn sie den übrigen Bauvorschriften entsprechen. 

Antennen 

Dachflächenfenster, 

Sonnenkollektoren 

und dergleichen 

Ausführung der 

Bauten 
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Art. 22  
1 Beim Bau von Mehrfamilienhäusern mit mehr als vier Wohnungen 

müssen grössere zusammenhängende Grün- und Erholungsflächen er-

stellt werden, die minimal 10% der anrechenbaren Bruttogeschossfläche 

der Wohnungen betragen. Sie sind mit Sitz- und Spielgelegenheiten 

auszustatten. 

2 Bei Überbauungsplänen kann der Gemeinderat Grün- und Erho-

lungsflächen auch für Einfamilienhausüberbauungen verlangen. 

3 Die Erstellung und der Unterhalt erfolgt zu Lasten der Bauherrschaft, 

bzw. der Grundeigentümer. 

 

 

D. Emissionen und Immissionen  

 

Art. 23  
1 Bauten und Anlagen sind so auszuführen, anzupassen und zu unter-

halten, dass sie sowenig Lärm, Dünste, Gerüche, Erschütterungen und 

andere Emissionen erzeugen, wie dies technisch und betrieblich möglich 

und wirtschaftlich tragbar ist. 

2 Die Baubewilligung ist zu verweigern, wenn der bestimmungsgemässe 

Gebrauch einer Baute oder Anlage für die Nachbarschaft nach Lage und 

Ortsgebrauch übermässige Einwirkungen zur Folge hat. 

 

Art. 24  
1 In den Nutzungsplänen sind die Lärmempfindlichkeitsstufen gemäss 

eidgenössischer Lärmschutzverordnung zugeordnet. 

 

 

 

Kinderspielplätze 

Grundsatz 

Lärmempfindlich-

keitsstufen 
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E. Verkehrssicherheit 

Art. 25  
1 Der Gemeinderat führt die Aufsicht über alle dem öffentlichen Verkehr 

dienenden Strassen und Wege, ausser den Kantonsstrassen. 

 

Art. 26  
1 Zufahrten zu Einzelgaragen dürfen höchstens 12 %, solche zu Sam-

melgaragen und Höfen höchstens 10 % Gefälle aufweisen. 

2 Der Anschluss an das Strassennetz ist in der Vertikalen wie in der Ho-

rizontalen so auszugestalten, dass die freie Sicht auf den Verkehrsfluss 

gewährleistet bleibt und das Einmünden in denselben nicht behindert 

wird. Als Richtlinie gelten die SNV-Normen. 

 

Art. 27  
1 Bei neuen Bauten und Anlagen sind in angemessener Nähe genügend 

Abstellflächen für Motorfahrzeuge auf privatem Grund zu schaffen und 

dauernd zu diesem Zweck zu erhalten. Bei Erweiterungen oder Zweck-

änderungen bestehender Bauten und Anlagen besteht die Pflicht zur 

Schaffung von Abstellflächen im Umfang des durch die baulichen Vor-

kehren geschaffenen Mehrbedarfs. 

2 Es sind folgende Abstellflächen für Motorfahrzeuge zu erstellen: 

a) Bei Wohnbauten: 

• 1 Abstellplatz pro 80 m2 Bruttogeschossfläche, jedoch mindestens 

ein Abstellplatz pro Wohnung 

• 2/3 der benötigten Abstellplätze sind in Einzel- oder Sammelgaragen 

vorzusehen; gedeckte Abstellplätze gelten als Garagen 

• der Gemeinderat kann zum Schutz der Vorgärten Ausnahmen bewil-

ligen. 

 

b) Bei Gasthäusern: 

• 1 Parkplatz pro 4 Sitzplätze. 

c) Bei Lebensmittelläden: 

• 1 Parkplatz pro 10 m2 Bruttogeschossfläche. 

Strassennetz 

Ausfahrten 

Garagen und Motor-

fahrzeugabstell-

plätze 
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d) Bei Nicht- Lebensmittelläden: 

• 1 Parkplatz pro 100 m2 Bruttogeschossfläche. 

 

f) Bei Büros, Kleingewerbe: 

• 1 Parkplatz pro 50 m2 Bruttogeschossfläche. 

 

g) Bei Gewerbe, Industrie: 

• 1 Parkplatz pro 5 Arbeitsplätze. 

 
3 Die Garagenvorplätze müssen mindestens eine Länge von 5.0 m auf-

weisen. Sie gelten als anrechenbare Abstellplätze. 

Zu Abs. 2: Art. 71 BauV ist unmittelbar anwendbar. 

 

Art. 28  
1 Ist die Erstellung der erforderlichen Anzahl Abstellplätze für Motor-

fahrzeuge auf privatem Grund nicht möglich oder nicht zumutbar, ver-

langt der Gemeinderat vom Bauherr eine Ersatzabgabe an die Gemein-

de, die zweckgebunden für den Bau und Betrieb öffentlicher Parkie-

rungsanlagen zu verwenden ist. 

2 Die Höhe der Ersatzabgabe je Abstellplatz wird in einem separaten Ta-

rifblatt vom Gemeinderat festgelegt. 

3 Die Ersatzabgabe wird mit der Rechtskraft der Baubewilligung fällig. 

 

Art. 29  
1 Der Gemeinderat ist berechtigt, nach Rücksprache mit dem Grundei-

gentümer, auf Grundstücken, an den Hausmauern der Gebäude und an 

den Einfriedungen Verkehrssignale, Tafeln für Strassenbezeichnungen, 

Hausnummern, Schiebernummern usw., Vorrichtungen für die öffentliche 

Beleuchtung, Beschriftungen historischer Bauten sowie Verkehrsspiegel 

ohne Entschädigung anbringen zu lassen. 

 

Ersatzabgabe für 

Motorfahrzeugab-

stellplätze 

Öffentliche Bezeich-

nungen, Strassen-

beleuchtung 
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Art. 30  
1 Alle Dächer von Gebäuden, die an öffentlichen Strassen, Wegen oder 

Plätzen stehen, müssen mit Schneerechen oder dergleichen, Rinnen 

und Fallrohren versehen werden. 

 

Art. 31  
1 Das Dachwasser ist getrennt vom Schmutzwasser abzuleiten oder ver-

sickern zu lassen. Es darf nicht auf Strassen, Plätze und Trottoirs abge-

leitet werden. 

2 Private Garagenvorplätze dürfen nicht über die öffentlichen Strassen, 

Plätze und Trottoirs entwässert werden. 

 

Art. 32  

1 Auf dem öffentlichen Grund nicht zulässig sind namentlich: 

a) das Verunreinigen von Strassen, Wegen, Brunnen und Plätzen 

b) das Waschen von Geräten und Fahrzeugen 

c) das Ablagern von Materialien 

d) das Zubereiten von Mörtel, Beton und dergleichen 

e) das Abstellen von ausgedienten Geräten, Fahrzeugen und derglei-
chen 

f) das Aufstellen von Baucontainern und Baubaracken 

g) das Aufschichten von Brenn- und Abfallholz. 

 

 

Schneerechen und 

Dachrinnen 

Entwässerung von 

Dächern und Park-

plätzen 

Öffentlicher Grund 
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F. Bauweise, Stellung und Dimension der
 Bauten 

 

1. Nutzungsziffern 

Art. 33  
1 Die Ausnützungsziffer (AZ) ist die Verhältniszahl zwischen der anre-

chenbaren Bruttogeschossfläche und anrechenbaren Grundstücksfläche: 

 

 

 
2 Als anrechenbare Bruttogeschossfläche (BGF) gilt die Summe aller 

oberirdischen und unterirdischen Geschossflächen, einschliesslich der 

Aussenmauer- und Wandquerschnitte. 

Nicht angerechnet werden: 

a) Alle nicht dem Wohnen und dem Gewerbe dienenden oder hierfür 

nicht verwendbaren Flächen wie zum Beispiel: 

• zu Wohnungen gehörende Abstell-, Keller-, Estrich-, Wasch- und 

Trockenräume 

• technische Räume für Heizung, Wasser, Elektroversorgung, Maschi-

nenräume für Aufzüge, Ventilations-, Klima- und Energiegewin-

nungsanlagen 

• angemessene Einstellräume für Motorfahrzeuge, Velos, Kinderwa-

gen und dergleichen 

• Korridore, Treppen und Aufzüge, die überwiegend nicht anrechenba-

re Räume erschliessen 

• mindestens einseitig offene Erdgeschosshallen, Dachterrassen, Sitz-

plätze und Balkone 

• Flächen in Räumen unter 2.2 m lichter Höhe 

• nichtbeheizte Wintergärten. 

 

b) Neben- und Gemeinschaftsräume in Mehrfamilienhäusern und 

Wohnsiedlungen. 

c) Gewerbliche Lagerräume in den Untergeschossen ohne ständige 

Arbeitsplätze und ohne Publikums-, Kunden- und Besuchsverkehr. 

d) Nachträglich angebrachte Aussenisolationen. 

Ausnützungsziffer 

anrechenbare Bruttogeschossfläche (BGF) 
AZ = 

anrechenbare Grundstücksfläche 
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Der Gemeinderat kann die Ausnützungsverschiebung zwischen benach-

barten Grundstücken bewilligen, wenn diese Zonen zugehören, die die 

gleiche Nutzung gestatten, und wenn das Orts- Quartier- und Land-

schaftsbild nicht beeinträchtigt werden. 

 

Art. 34  
1 Die Baumassenziffer (BMZ) ist die Verhältniszahl zwischen dem ober-

irdischen umbauten Raum (Gebäudevolumen) und der anrechenbaren 

Grundstücksfläche: 

oberirdischer umbauter Raum 
BMZ = 

anrechenbare Grundstücksfläche 

 
2 Der oberirdisch umbaute Raum wird mit seinen Aussenmassen ab dem 

Niveaupunkt, jedoch ohne Kamin- und Liftaufbauten, bestimmt. 

 

Art. 35  
1 Die Überbauungsziffer (ÜZ) bestimmt das Verhältnis der jeweils an-

rechenbaren Gebäudegrundfläche und der anrechenbaren Grundstück-

fläche. 

anrechenbare Gebäudegrundfläche 
ÜZ = 

anrechenbare Grundstückfläche 

 
2 Für die Berechnung der anrechenbaren Gebäudegrundfläche gilt die 

senkrechte Projektion der grössten oberirdischen Gebäudeumfassung, 

ohne Dachvorsprünge. Nicht berücksichtigt werden dabei oberirdische 

Vorsprünge bis zu einer Tiefe von 1.5 m. 

 

Art. 36  
1 Die anrechenbare Grundstückfläche (aGF) ist die von der Baueingabe 

erfasste, baulich noch nicht ausgenützte Grundstücksfläche innerhalb 

der Bauzone. Nicht angerechnet werden: 

a) die für die Erschliessung notwendige Fahrbahn-, Zufahrts- und Trot-

toirfläche 

Baumassenziffer 

Überbauungsziffer 

Anrechenbare 

Grundstückfläche 
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b) projektierte Verkehrsanlagen, für deren Festsetzung das gesetzlich 

vorgesehene Verfahren eingeleitet oder durchgeführt ist 

c) Landwirtschafts- und Schutzzonen 

d) Wald und Gewässer. 

 

 

2. Gebäudehöhen und Erdgeschosshöhen 

Art. 37  
1 Als Gebäudehöhe gilt das Mass vom Niveaupunkt bis zum Schnitt-

punkt der Fassade mit der Dachhaut, bei Flachdächern bis zur Oberkan-

te des Dachrandabschlusses. In speziellen Fällen gilt das Mass zwi-

schen der Niveaulinie der angrenzenden Strasse und dem Schnittpunkt 

der Fassade mit der Dachhaut. Bei Dachneigungen über 45° wird das 

Mehrmass, das sich bei einem 45° geneigten Dach ergäbe, zur Gebäu-

dehöhe gerechnet. 

2 Nicht berücksichtigt werden: 

a) die Höhe des Giebeldreiecks bei Giebelfassaden 

b) Aufbauten bei Schräg- und Flachdächern, sofern sie nicht mehr als 

einen Drittel der zugehörigen Dachlänge aufweisen 

c) das Attikageschoss und die Dachbrüstung sofern sie um den Winkel 

von 45° a.T. zurückversetzt sind. 

 
3 Bei Pultdächern darf die Firsthöhe die Gebäudehöhe um max. 4 m 

übersteigen. 

4 Der Niveaupunkt liegt in der Gebäudemitte auf dem gewachsenen Bo-

den (Projektion des Schwerpunktes der Gebäudefläche) und wird für je-

den Baukörper gesondert bestimmt. 

 

Art. 38  
1 Eingeschossige An- und Nebenbauten weisen eine sichtbare Höhe von 

max. 3.30 m und eine maximale Grundfläche von 50 m2 auf. Der Dach-

vorsprung darf 50 cm nicht überschreiten 

Gebäudehöhe  

Niveaupunkt 

Eingeschossige An- 

und Nebenbauten 
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3. Dachgeschoss, Untergeschoss, Vollge-
schoss 
 

Art. 39  
1 Geschosse die im Dachraum liegen, eine Dachneigung von max. 45o 

a.T. und deren OK Fertigfussboden maximal 1.5 m unter der effektiven 

Gebäudehöhe liegt, sind Dachgeschosse. Attikageschosse, die allseitig 

um den Winkel von 45o a.T. zurückversetzt sind und deren Fussboden-

Oberkant maximal 1.5 m unter der effektiven Gebäudehöhe liegt gelten 

ebenfalls als Dachgeschosse. 

2 Als Untergeschosse gelten Geschosse, deren UK Untergeschossdecke 

maximal 1.5 m über der Niveaulinie bzw. dem Niveaupunkt liegt. 

3 Die übrigen Geschosse gelten als Vollgeschosse. 

 

Art. 40  
1 Dachgeschosse dürfen dem Zonenzweck entsprechend genutzt wer-

den. 

2 In allen Bauzonen kann ein Untergeschoss zu Arbeitszwecken genutzt 

werden. 

3 Untergeschosse, welche in Hanglagen talseits natürlich in Erscheinung 

treten und deren Belichtung und Belüftung hinreichend sichergestellt 

werden können, sind auch für Wohnzwecke nutzbar. 

4 Abgrabungen untergeordneter Natur sind zulässig, sofern sie sich gut 

in das natürliche Terrain einpassen. 

 

Art. 41  
1 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind höchstens im Ausmass von 

einem Drittel der zugehörigen Dachlänge und max. 1.50 m Höhe gestat-

tet. Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachflächenfenster dürfen ge-

samthaft, gemessen in der Ansicht, nicht mehr als 1/6 der Dachfläche 

einnehmen. 

Dachgeschoss/ 

Attikageschoss 

Untergeschoss 

Vollgeschoss 

Nutzungen 

Dachaufbauten und 

Dacheinschnitte 
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2 Sämtliche Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Belichtungseinrichtun-

gen haben sich in Materialwahl, Detailgestaltung und Farbe ruhig in die 

Dachfläche und in die Umgebung einzufügen. Dachaufbauten sind in der 

Regel in den bestehenden Formen wie Giebellukarnen und geneigten 

Schleppgauben auszuführen. 

3 Dacheinschnitte sind nur zugelassen, wenn sie von der ortsbildge-

stalterisch bedeutendsten Strassenfront abgewendet sind und das Orts-

bild nicht beeinträchtigen.  

4 Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen Ausnahmen gestatten, 

sofern das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird und die In-

teressen der Nachbarn nicht geschmälert werden. 

 

 

4. Abstände 

 

Art. 42  

1 Der Gebäudeabstand richtet sich nach Art. 27 52 RBG. 

2 Die Baulinie bezeichnet den Mindestabstand von Bauten und Anlagen 

gegenüber anderen Objekten wie Strassen, Plätzen usw., beziehungs-

weise den von Bauten und Anlagen freizuhaltenden Geländeabschnitt. 

Baulinien gehen den ordentlichen Gebäudeabständen vor. 

 

Art. 43  

1 Die Grenzabstände richten sich nach Art. 24 51 RBG. 

 

Art. 44  
1 Der Waldabstand richtet sich nach Art. 11 Abs. 2 53 RBG. 

2 Der Gewässerabstand richtet sich nach Art. 11 Abs. 2 54 RBG. 

3 Der Strassenabstand richtet sich nach Art. 70-72 des kantonalen 

Strassengesetzes. Für Einfriedungen, Mauern und Böschungen gelten 

folgende minimalen Strassenabstände: 

Gebäudeabstand 

Grenzabstände 

Wald-, Gewässer- 

und Strassenab-

stände 
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• bis 1.20 m Höhe: 50 cm Abstand 

• ab 1.20 m Höhe: 1 m Abstand 

• ab 2.50 m Höhe: 1.50 m Abstand. 

 

Für Lärmschutzbauten kann der Gemeinderat diese Mindestabstände 

unterschreiten. 

 

Art. 45  
1 Vorspringende Gebäudeteile dürfen um max. 1.50 m in den Gebäude-, 

Wald-, Gewässer- und Strassenabstand vorspringen, sofern kein öffent-

liches Interesse entgegensteht. Mit Ausnahme der Dachvorsprünge dür-

fen diese Bauteile 1/3 der entsprechenden Fassadenlängen nicht über-

schreiten. 

 

Art. 46  (Art. 9a BR) 
1 Wo die Baufluchten mit der Grenze des öffentlichen Grundes zu-

sammenfallen, sind folgende vorspringende Gebäudeteile zulässig: 

a) 0.15 m für einzelne technisch bedingte Elemente wie Wasserablauf-

rohre, Pfeiler, Tür- und Fenstereinfassungen, Fenstergitter usw. 

b) 1.50 m für private Laternen und Lampen, Aushängeschilder und Re-

klamen, unter Einhaltung einer minimalen Lichthöhe von 4.50 m 

über dem bestehenden Grund 

c) 2.20 m für bewegliche Storen, unter Einhaltung einer minimalen 

Lichthöhe von 2.50 m über dem bestehenden Grund 

d) 1.50 m für Balkone, Erker und Vordächer, unter Einhaltung einer 

minimalen Lichthöhe von 4.50 m über dem bestehenden Grund. Sie 

dürfen 1/3 der entsprechenden Fassadenlänge nicht überschreiten 

e) 1.20 m für Dachgesimse inkl. Wasserrinne, unter Einhaltung einer 

minimalen Lichthöhe von 4.50 m über der Niveaulinie bzw. dem Ni-

veaupunkt. 

 
2 Die unter a) bis d) erwähnten Vorsprünge dürfen nicht in das eigentli-

che Strassenprofil hineinragen. 

3 Für allfällige Beschädigungen übernimmt die Gemeinde keine Haftung. 

Vorspringende Ge-

bäudeteile in Ab-

standsbereichen 

Vorspringende Ge-

bäudeteile an der 

Grenze des öffentli-

chen Grundes 
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5. Abweichungen 

Art. 47  
1 Der Gemeinderat kann im Sinne des kantonalen Raumplanungs- und 

Baugesetzes die Reduktion der Gebäudeabstände bewilligen sowie eine 

Erhöhung der Ausnützung zulassen, wenn namentlich: 

a) eine Verbesserung der bestehenden Zustände herbeigeführt wird 

b) ein bisher bebautes Grundstück nicht mehr überbaut werden könnte 

c) zweckmässige bauliche Veränderungen ermöglicht werden können 

d) ein vorhandener Dachraum weiter ausgebaut und genutzt werden 

kann. 

 
2 Der Gemeinderat kann bei speziellen Liegenschaften, die Ge-

schosszahl um maximal ein Geschoss erhöhen, wenn namentlich:  

a) die Strassenlage dies ermöglicht und ein bisher bebautes Grund-

stück nicht mehr überbaut werden könnte 

b) die zonengemässe Nutzung für ein hygienisch und gestalterisch 

einwandfreies Bauen nicht ausreicht 

 

Die Interessen der Nachbarschaft sind zu berücksichtigen. 

 

Siehe auch Art. 52 Abs. 4 RBG. 

 

VII. VORSCHRIFTEN FÜR DIE BAUPHASE 

 

Art. 48  
1 Die Benützung von öffentlichem Grund für die Baustelleneinrichtungen, 

usw. bedarf einer Bewilligung des Gemeinderates und ist gebühren-

pflichtig. 

2 Grabarbeiten im öffentlichen Grund sind frühzeitig dem Bauamt anzu-

zeigen. Es ist eine entsprechende Bewilligung einzuholen. 

3 Nach Beendigung eines Baues ist die Eigentümerin bzw. der Eigentü-

mer verpflichtet, die durch Bauarbeiten verursachten Belagsschäden an 

Strassen und Trottoirs sowie Schäden an Werkleitungen umgehend zu 

reparieren. 

Abweichungen in 

besonderen Ver-

hältnissen 

Öffentlicher Grund 

Instandstellung nach 

Beendigung der 

Bauarbeiten 
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VIII. SCHUTZ KÜNSTLERISCH ODER GESCHICHT-
LICH WERTVOLLER BAUTEN UND NATUR-
SCHUTZ 

 

Art. 49  
1 Die Gemeinde sorgt im Rahmen ihrer Zuständigkeit für den Natur- und 

Heimatschutz im Sinne von Art. 9 ff der kantonalen Natur- und Heimat-

schutzverordnung. 

2 Der Gemeinderat kann dem Regierungsrat beantragen, dass Bau-

werke, Liegenschaften, Bachläufe, Brunnen, Bäume oder Baumgruppen, 

Hecken, Feldgehölz und dergleichen, die von historischem oder kulturel-

lem Wert sind oder deren Erhaltung zum Schutz des Ortsbildes, der 

Landschaft oder der Natur im öffentlichen Interesse liegt, ins Inventar für 

schützenswerte Gebiete und Objekte aufgenommen werden. 

3 Die unter Schutz gestellten Objekte und das vom Regierungsrat er-

lassene Inventar für schützenswerte Objekte (Art. 9 des kantonalen Ge-

setzes über den Natur- und Heimatschutz) bilden einen Bestandteil der 

Bauordnung. 

4 Der Gemeinderat kann Naturobjekte von kommunaler Bedeutung im 

Rahmen einer Schutzverordnung schützen. 

 

Art. 50  
1 Umbauten und Fassadenrenovationen an Gebäuden mit künstleri-

schem oder historischem Charakter haben der Eigenart solcher Bauwer-

ke Rechnung zu tragen. 

 

Art. 51  
1 Der Gemeinderat kann bei Entscheiden dieser Art das Gutachten einer 

Fachinstanz oder der nach den kantonalen Bestimmungen zuständigen 

Organisationen einholen. Die Kosten gehen zu Lasten der Gemeinde. 

 

 

Zuständigkeiten, 

Verfahren 

Umbauten, 

Renovationen 

Gutachten 
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IX. BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN UND BAU-
KONTROLLE 

 

Art. 52  

1 Die Bewilligungspflicht richtet sich nach Art. 32 66 RBG. 

2 Für Bauten und Anlagen gemäss Art. 32  Abs. 2 RBG 74 BauV führt 

die Gemeinde ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren durch. 

 

Art. 53  
1 Für jedes Bauvorhaben inkl. Aussenrenovationen ist nach den Be-

stimmungen der Bauordnung eine vollständige Baueingabe einzurei-

chen. 

2 Für die Behandlung solcher Baueingaben ist eine vom Gemeinderat 

festzusetzende Gebühr zu entrichten. Abklärungen und Gutachten ge-

hen zu Lasten des Gesuchstellers. 

Bewilligungspflicht 

Baueingabe 
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3 Bei besonderen Verhältnissen und im speziellen für eine Überbauung 

mit einem Überbauungsplan können für Bauvorhaben Vorbescheide ver-

langt werden. Für Vorbescheide sind nur reduzierte Planunterlagen ein-

zureichen, die Aufwendungen werden dem Gesuchsteller verrechnet. 

Vorbescheide sind unverbindlich, es besteht keine Rekursmöglichkeit. 

4 Die Baubehörde kann im Baubewilligungsverfahren von Vorbescheiden 

abweichen, wenn Tatsachen und Erwägungen vorliegen, die im Vorver-

fahren nicht oder nicht in ihrer vollen Tragweite bekannt waren. Der defi-

nitive Entscheid ist nach Einreichung aller vorgeschriebenen oder ange-

forderten Planunterlagen zu treffen. 

Art. 69 RBG ist unmittelbar anwendbar. 

Art. 54  
1 Die Gültigkeit der Baubewilligung richtet sich nach Art. 47 70 RBG. 

2 Planänderungen richten sich nach Art. 44  RBG 

3 Die Einstellung von Bauarbeiten bei Zuwiderhandlungen richtet sich 

nach Art. 45 81 RBG 

4 Die Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes richtet sich 

nach Art. 46 82 RBG 

5 Für Bauten und andere Anlagen in der Industriezone Obererlen sind 

die Hindernisfreihalteflächen des Flugplatzes Mollis im Sinne des Plan-

ausschnittes Nr. 863-1, BAMF Nr. Q-6135, vom Mai 2000 zu berücksich-

tigen. Bauvorhaben in diesem Bereich sind dem Bundesamt für Militär-

flugplätze in Dübendorf vor Erteilung der Baubewilligung zur abschlies-

senden Begutachtung zuzustellen. 

 

Art. 55  

1 Folgende Baukontrollen sind anzuzeigen: 

a) Schnurgerüstabnahme 

b) Beginn des Rohbaus 

c) Abnahme von Werkleitungen vor deren Eindeckung 

d) Rohbauabnahme 

e) Abnahme Fertigstellung 

 

Vorbescheid 

Baubewilligung 

Baukontrollen 
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2 Die Baukontrollen werden durch die Baubehörde durchgeführt oder 

durch diese auf Kosten der Bauherrschaft veranlasst. 

Art. 80 und 81 BauV sind unmittelbar anwendbar. 

 

X. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Art. 56  
1 Der Gemeinderat kann unter Abwägung öffentlicher und privater Inte-

ressen Ausnahmen gewähren, wenn ausserordentliche Verhältnisse vor-

liegen, die Anwendung der kommunalen Bauvorschriften eine unzumut-

bare Härte bedeuten würde und das RBG eingehalten wird. 

2 Ausnahmen dürfen dem Zweck der Bauordnung und den eidge-

nössischen und kantonalen Vorschriften nicht zuwiderlaufen. Sie können 

mit sachbezogenen Bedingungen und Auflagen verbunden werden, wel-

che auf Verlangen des Gemeinderates im Grundbuch anzumerken sind. 

Art. 60 RBG ist unmittelbar anwendbar. 

Art. 57  
1 Baubehörde ist der Gemeinderat. 

2 Er ist für die Handhabung der Bauordnung und darauf beruhenden 

Reglementen und Vorschriften zuständig. Der Gemeinderat wählt eine 

gemeinderätliche Baukommission. 

3 Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bauordnung kann der Gemeinderat 

Behandlungs- und Umtriebsgebühren erheben. 

 

Art. 58  
1 Gegen alle Beschlüsse des Gemeinderates, die aufgrund dieser Bau-

ordnung gefasst werden, kann binnen 14 Tagen, vom Empfang der 

schriftlichen Mitteilung an gerechnet, beim Regierungsrat und gegen 

dessen Entscheide binnen 30 Tagen beim Verwaltungsgericht Be-

schwerde erhoben werden. 

2 Vor Eintritt der Rechtskraft der Baubewilligung darf mit den Arbeiten 

nicht begonnen werden. 

Ausnahmen 

Vollzug 

Rekurs 
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Art. 77 und 79 RBG sind unmittelbar anwendbar. 

Art. 59  
1 Übertretungen der Vorschriften dieser Bauordnung werden gemäss 

den einschlägigen Bestimmungen des kantonalen Rechtes geahndet. Im 

weiteren gelten die Bestimmungen des kantonalen Raumplanungs- und 

Baugesetzes. 

2 Wer Arbeiten ausführt, ohne dass eine Baubewilligung vorliegt, macht 

sich strafbar. 

 

Art. 60  
1 Diese Bauordnung tritt nach der Annahme durch die Gemeinde-

versammlung und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat in 

Kraft. 

2 Durch diese Bauordnung werden alle früher erlassenen Vorschriften 

und Bestimmungen, sofern sie dieser Bauordnung widersprechen, auf-

gehoben, insbesondere die von der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 

1992 erlassene Bauordnung. 

 

 

Strafbestimmungen 

Inkraftsetzung 
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ANHANG 

 

Anhang 1 

Eidgenössische und kantonale Gesetze und Verordnungen 

 

 

1. Eidgenössische Gesetze und Verordnungen 
 

• Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979, 

SR 700. 

- Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000, SR 700.1 
 

• Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983,  

SR 814.01 

- Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986,  

 SR 814.41 

- Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985 

- Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung  

 (NISV) vom 23. Dezember 1999, SR 814.710 
 

• Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzge-

setz, GSchG) vom 24. Januar 1991, SR 814.20 
 

• Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) vom 4. Oktober 

1985, SR 704 

- Verordnung über Fuss- und Wanderwege (FWV) vom  

 26. November 1986, SR 704.1 
 

• Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) vom 4. Oktober 

1991, SR 921.0 

- Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV) vom  

 30. November 1992, SR 921.01 
 

• Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

vom 29. April 1998, SR 910.1 
 

• Energiegesetz (EnG) vom 26. Juni 1998, SR 730.0 

- Energieverordnung (EnV) vom 7. Dezember 1998, SR 730.01 
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2. Kantonale Gesetze und Verordnungen 

 

• Raumplanungs- und Baugesetz Kanton Glarus (RBG) vom 1. Mai 

1988 

- Bauverordnung vom 6. Juni 1989 

- Verordnung über die Landumlegung vom 1. März 1990 

- Verordnung über Bauten ausserhalb der Bauzone vom  

 26. April 1989 

 

• Strassengesetz Kanton Glarus vom 2. Mai 1971 

- Verordnung über die Fuss- und Wanderwege vom 25. April 1989 

 

• Gesetz über den Natur- und Heimatschutz Kanton Glarus vom  

2. Mai 1971 

- Natur- und Heimatschutzverordnung vom 2. Oktober 1991 

 

• Gesetz über Brandschutz und Feuerwehr Kanton Glarus vom  

6. Mai 1979 

- Ausführungsbestimmungen zum Brandschutzgesetz vom  

 10. Juli 1979 

- Verordnung über die Mindesthöhe von Kaminen vom  

 15. Dezember 1985 

 

• Energiegesetz vom 3. Mai 1987 und 5. Mai 1991 

- Verordnung zum Energiegesetz vom 2. März 1988 

- Vorschriften zum Energiegesetz vom 8. November 1988 

 

• Kantonales Umweltschutzgesetz vom 7. Mai 1989 
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Anhang 2 

Erläuterungen zu den Betriebskategorien 

 

Die Unterteilung in „nicht störende“, „mässig störende“ und „stark stören-

de“ Betriebe berücksichtigt neben den Lärmimmissionen auch Staub, 

Geruch, Erschütterung usw. (Umweltschutzgesetzgebung). Nachfolgend 

einige Beispiele für entsprechende Betriebskategorien: 

 

Nicht störende Betriebe: Mässig störende Betriebe 

• Bäckereien 
• Schuhmacherei 
• Coiffeurläden 
• Schneiderateliers 
• Ateliers für technische und  

grafische Berufe 
• kleinere kaufmännische Betriebe 
• ärztliche Praxisräume 
• Lagerräume, bei denen das  

Lagergut nicht zu einer  
intensiven Ein- und Auslade 
tätigkeit führt 

• Ladengeschäfte  
• Ateliers für stille Berufe 
• Gaststätten  

(z.B. Cafe, am Abend geschlossen) 

• Schreinerei 
• Zimmerei 
• Schmiede  

(ohne Hammerschmiede) 
• Mechanische Werkstätten 
• Gewerbliche Garagen 
• Spenglereien 
• Autosattlereien 
• Gaststätten  

(z.B. Speiserestaurant mit  
Abendveranstaltungen) 

 

Stark störende Betriebe: 

• Kesselschmiede 
• Hammerschmiede 
• Fettschmelzerei 
• Knochenschmelzerei 
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Anhang 3 

Grafische Darstellung zur Erläuterung von Begriffen der Bauord-

nung 

 

 

Ausnützungsziffer, anrechenbare Bruttogeschossfläche Art. 33 
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Ausnützungsziffer (Beispiel) Art. 33 
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Baumassenziffer (Beispiele) Art. 34 
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Überbauungsziffer, anrechenbare Gebäudegrundflächen Art. 35 
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Anrechenbare Grundstücksfläche Art. 36 
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Gebäudehöhe Art. 37, 

Dachgeschoss Art. 39 
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Beispiele zu Gebäudehöhe und Firsthöhe Art. 37 
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Niveaupunkt Art. 37 Abs. 4 
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Dachaufbauten / Dacheinschnitt Art. 41 
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Grenz- und Gebäudeabstände 

Art. 42 und 43 BO / Art. 24 und 27 RBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde Glarus-Nord, Bauordnung Näfels Stand: 01.07.2011 

 

 47 

Anhang 4 

Schutzobjekte 

 

A Verzeichnis der Ortsbilder und historischen Kulturobjekte 

 

 

1.  Ortsbilder 

 

• Pfarrkirche, Schlachtdenkmal und Umgebung 

• Freulerpalast und Umgebung 

• Franziskanerkloster und Umgebung 

• Fahrtsplatz und Umgebung 

 

 

2.  Weitere historische Kulturobjekte 

 

• Letzimauer 

• Fahrtsweg mit Gedenksteinen 

• Gedenkstätte im Schneisigen 

• Alter katholischer Landsgemeindeplatz im „Tschachen“ 

 

 

B Verzeichnis der Baudenkmäler 

 

1.  Geschützte Baudenkmäler 

 

• Schlachtdenkmal 

• Haus An-der-Letz (General-Bachmann-Haus oder Idaheim) mit Stall 

• General-Bachmann-Denkmal auf dem Friedhof 

• Friedhofkapelle 

• Pfarrkirche 

• Freulerpalast mit Hof und Stallungen 

• Franziskanerkloster (früher Kapuzinerkloster) 

• Gasthaus „Steinbock“ 
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2.  Schützenswerte Baudenkmäler 

 

• Haus Auf-der-Letz (Letzhof) 

• Burgerhaus 

• Haus zur „Barönin“ (Letz 10) 

• Altes Pfarrhaus (heute Kaplanei) 

• Haus „Bühl“ (Bühl 1) 

• Dorfschulhaus 

• Landammann-Hauser-Haus (im Dorf 13) 

• Tolderhaus 

• Hotel „Schwert“ 

• Haus „Höfli“ (im Dorf 22) 

• Haus alte Spenglerei (Giessenbrücke 3) 

• Altes Gesindehaus beim Freulerpalast (Giessenbrücke 1) 

• Hofstatt (Bachdörfli 1) 

• Alte Post (Giessenbrücke 12) 

• Haus „Beuge“ 

• Altes Rathaus an der Burgstrasse (Burgstrasse 10) 

• Franziskanerkloster und dessen Kirche 

• Gasthaus „Löwen“ 

• Alter Bären (Herrenweg) 

• Häuser „Tschudi“ (Herrenweg) 

• Gasthaus „Rössli“ (Altes Rathaus) 

• Häuserpartie um den Fahrtsplatz 

• Häuser Kaspar Hauser und Melchior Müller, Oberseestrasse 

• Haus Gebrüder Landolt, Schreinerei, Schmiedgasse 6 

 

 

3. Neubezeichnete schützenswerte Baudenkmäler 

 

• Haus Loch 1+3 

• Haus an der Burg, Büntgasse 10 

• Burghaus 9+11 
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• Haus Rösslistrasse 20 

• Haus Rösslistrasse 14/16 

• Fassade Rösslistrasse 18 

• Südfassaden Gerbistrasse 20-36 

• Westfassaden im Dorf 21-27 

• Mauer rund um den Freulerhof 

• Villa Alte Bahnhofstrasse 8 

• Haus Restaurant Bahnhof, Bahnhofstrasse 29 

• Haus Alpenrose, Bahnhofstrasse 31/31a 

• Mauer/Westfassade im Dorf 1-13 

• Fassaden Nord/Süd Kirchstrasse 

• Südfassaden Häuser Kirchstrasse 11+13 

 

 

 


